
Passbild 

Berufliche Schule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock fristgemäßer Bewerbungstermin:  
- Technik - jeweils 3 Monate vor Beginn des jeweiligen Ausbildungsganges 

(Später eingehende Anträge werden nur bearbeitet, wenn das Auswahl- 
verfahren abgeschlossen ist und noch freie Ausbildungsplätze vorhanden sind.) 

Eingangsdatum: 

Bewerbungen an: 
Richard-Wagner-Straße 31, 
18119 Rostock 
Tel.: 0381 9698 4576 

AUFNAHMEANTRAG für die FACHSCHULE SEEFAHRT 
(Bitte in Blockschrift ausfüllen.) 

Ich beantrage die Aufnahme in die Fachschule Seefahrt der Beruflichen Schule  
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock -Technik- ab__________________________. 

Nautische/r Wachoffizier/in Technische/r Wachoffizier/in 

Kapitän/in  Schiffsmaschinist/in 
(kleiner 500 BRZ, küstennahe Fahrt) (kleiner als 750 kW) 

Kapitän/in Kapitän/in BKü 
(kleiner 100 BRZ, nationale Fahrt)

1. Angaben des Bewerbers/der Bewerberin

Name: Vorname: 

Geburtsdatum:   Geburtsort: 

Geburtsland:  wenn nicht Deutschland, dann Jahr der Einreise:  

Staatsangehörigkeit: Muttersprache: 

Wohnanschrift:  
Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort

Telefon: E-Mail:
Vorwahl/Rufnummer 

2. Angaben zur Zugangsberechtigung

Art des Schulabschlusses letzte Klassenstufe Jahr des Schulabschlusses 

erlernter Ausbildungsberuf Ausbildungszeit von / bis (jeweils Monat/Jahr) 

Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn alle notwendigen Nachweise vollständig vorliegen. 

Bewerber NWO 

  Da ich keine Ausbildung zum/zur Schiffsmechaniker/in absolviert habe, erfülle ich die Zugangsvoraussetzungen durch den 
Abschluss einer nach Landesrecht seefahrtbezogenen Ausbildung, sowie einer praktischen Ausbildung und Seefahrtzeit als 
Nautischer Offiziersassistent bzw. Nautische Offiziersassistentin von mindestens 12 Monaten. 

Abschluss nach Landesrecht: 

Seefahrtzeit als NOA von/bis: 



Bewerber TWO 

  Da ich keine Ausbildung zum/zur Schiffsmechaniker/in absolviert habe, erfülle ich die Zugangsvoraussetzungen durch den 
Abschluss einer durch die BBS Seefahrt anerkannten Berufsausbildung oder eines Abschlusses als Schiffsbetriebstechnischer 
Assistent bzw. Schiffsbetriebstechnische Assistentin und einer praktischen Ausbildung und Seefahrtzeit als Technischer 
Offiziersassistent bzw. Technische Offiziersassistentin von mindestens 12 Monaten. 

 
Berufsabschluss:   

Seefahrtzeit als TOA von/bis:   
 
Bewerber NK 500 

  Da ich keine Ausbildung zum/zur Schiffsmechaniker/in absolviert habe, erfülle ich die Zugangsvoraussetzungen durch den 
Abschluss einer praktischen Ausbildung und einer Seefahrtzeit als Nautischer Offiziersassistent bzw. Nautische Offiziers-
assistentin von mindestens 12 Monaten oder einer abgeschlossenen Berufsausbildung zum/zur Fischwirt/in mit dem Schwer-
punkt Hoch- und Küstenfischerei und einer anschließenden Seefahrtzeit von mindestens 12 Monaten im Decksdienst oder durch 
eine Seefahrtzeit auf Kauffahrteischiffen von mindestens 36 Monaten im Decksdienst. 

 
Berufsabschluss:   

Seefahrtzeit von/bis:   
 
Bewerber NK 100 (Seefahrtzeit von mindestens 6 Monaten im Decksdienst.) 

Seefahrtzeit von/bis:   
 
Bewerber TSM 

  Da ich keine Ausbildung zum/zur Schiffsmechaniker/in absolviert habe, erfülle ich die Zugangsvoraussetzungen durch ein 
nautisches Befähigungszeugnis (und bei fehlender Berufsausbildung in der Metall- bzw. Elektrotechnik den Nachweis einer 
Metallausbildung von mindestens 3 Monaten) oder durch den Abschluss einer durch die BBS Seefahrt anerkannten Berufs-
ausbildung bzw. einer nach Landesrecht seefahrtbezogenen Ausbildung sowie eine Seefahrtzeit im Maschinendienst von 
mindestens 6 Monaten. 

 
Nautisches Befähigungszeugnis: ☐ ja ☐ nein 

Berufsabschluss:   

ggf. Ausbildung in der Metallbearbeitung: ☐ ja ☐ nein 

Seefahrtzeit von/bis:   
 
Bewerber BKü  

  Da ich keine Ausbildung zum/zur Schiffsmechaniker/in, zum/zur Matrosen/Matrosin bzw. zum Fischwirt (SP kleine Hoch- und 
Küstenfischerei) sowie einer anschließenden Seefahrtzeit von mindestens 12 Monaten im Decksdienst auf Fahrzeugen der 
Seefischerei absolviert habe, erfülle ich die Zugangsvoraussetzungen durch den Abschluss einer nach Landesrecht seefahrt-
bezogenen Ausbildung sowie eine Seefahrtzeit im Decksdienst von mindestens 24 Monaten auf Fahrzeugen der Hochsee-
fischerei. 

 
Abschluss nach Landesrecht:   

Seefahrtzeit von/bis:   
 

3 Unterschrift 
 
Die Richtigkeit der Angaben wird versichert. 
 
    
Ort, Datum Unterschrift des Bewerbers/der Bewerberin 

 

 

Ab hier erfolgt der Eintrag durch die Schule.  (Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen) 
 lückenloser tabellarischer Lebenslauf  beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses der allg.bild. Schule 
 beglaubigte Kopie des Berufsschulzeugnisses  beglaubigte Kopie des Facharbeiter- bzw. Gesellenbriefes 
 ggf. beglaubigte Kopie der Bescheinigung über die Ausbildung zur technischen oder nautischen Offiziersassistenz 
 ggf. Nachweis(e) über die bisherige Seefahrtzeit  ggf. Nachweis Metallausbildung   


